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(2) Polizeivollzugsbeamte auf Le-
benszeit, die vor dem 1. Januar 1952
geboren sind, treten mit dem Ende
des Monats in den Ruhestand, in dem
sie das sechzigste Lebensjahr vollen-
det haben. Für Polizeivollzugsbeam-
te, die nach dem 31. Dezember 1951
und vor dem 1. Januar 1964 geboren
sind, wird die Altersgrenze wie folgt
angehoben:

(4) Polizeivollzugsbeamte auf Le-
benszeit, die am 1. Januar 2011

1. sich in der Freistellungsphase im
Rahmen einer Teilzeitbeschäfti-
gung bis zum Ruhestand nach § 1
Abs. 6 der Hessischen Arbeitszeit-
verordnung befinden oder

2. bis zum Eintritt in den Ruhestand
beurlaubt sind,

erreichen die Altersgrenze mit Voll-
endung des sechzigsten Lebensjah-
res.

(5) Polizeivollzugsbeamten auf Le-
benszeit, denen vor dem 1. Januar
2011 Teilzeitbeschäftigung bis zum
Eintritt in den Ruhestand bewilligt
wurde, ist auf Antrag die Teilzeitbe-
schäftigung bis zum Erreichen der je-
weils geltenden Altersgrenze zu be-
willigen. Entsprechendes gilt für Be-
urlaubungen, die bis zum Eintritt in
den Ruhestand bewilligt wurden.

(6) Wenn es im dienstlichen Inte-
resse liegt, kann der Eintritt in den
Ruhestand auf Antrag oder mit Zu-
stimmung des Polizeivollzugsbeam-
ten über die Altersgrenze hinaus um
eine bestimmte Frist, die jeweils ein
Jahr nicht übersteigen darf, hinaus-
geschoben werden, jedoch nicht län-
ger als bis zum vollendeten vierund-
sechzigsten Lebensjahr. Die Entschei-
dung trifft die oberste Dienstbehörde
oder die von ihr bestimmte Behörde.
Der Antrag nach Satz 1 ist spätestens
sechs Monate vor Eintritt in den Ru-
hestand zu stellen.“

12. § 197 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird nach Satz 1 folgen-
der Satz eingefügt:

„§ 194 Abs. 3 Satz 1 gilt mit der
Maßgabe, dass Beamte auf Le-
benszeit des Einsatzdienstes der
Berufsfeuerwehr entsprechende
Zeiten im Schicht- oder Wechsel-
schichtdienst tätig gewesen sind.“

b) Dem Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt:

„§ 194 Abs. 3 Satz 1 gilt mit der
Maßgabe, dass Beamte auf Le-
benszeit des Justizvollzugsdienstes
entsprechende Zeiten im Schicht-
oder Wechselschichtdienst tätig
gewesen sind.“

Artikel 22)

Änderung des Gesetzes zur Ersetzung
von Bundesrecht auf dem Gebiet 

der Besoldung

Das Gesetz zur Ersetzung von Bundes-
recht auf dem Gebiet der Besoldung vom
6. Juni 2007 (GVBl. I S. 302) wird wie
folgt geändert:

1. Nach § 1 werden als §§ 2 bis 4 einge-
fügt:

Geburts- Anhebung Alters-
jahr um Monate grenze

Geburts-
monat

Jahr Monat

1952

Januar 1 60 1

Februar 2 60 2

März 3 60 3

April 4 60 4

Mai 5 60 5

Juni –
Dezember 6 60 6

1953 7 60 7

1954 8 60 8

1955 9 60 9

1956 10 60 10

1957 11 60 11

1958 12 61 0

1959 14 61 2

1960 16 61 4

1961 18 61 6

1962 20 61 8

1963 22 61 10

(3) Polizeivollzugsbeamte auf Le-
benszeit, die im Schicht- oder Wech-
selschichtdienst, im Spezialeinsatz-
kommando, in einem mobilen Ein-
satzkommando, in der Polizeihub-
schrauberstaffel oder in einer operati-
ven Einheit im Außendienst mit re-
gelmäßig wechselnder Arbeitszeit
und regelmäßig wechselndem Ar-
beitsort mindestens 

1. zwanzig Jahre tätig gewesen sind,
treten vierundzwanzig Monate, 

2. fünfzehn Jahre tätig gewesen sind,
treten achtzehn Monate, 

3. zehn Jahre tätig gewesen sind, tre-
ten zwölf Monate 

vor Erreichen der für sie geltenden
Altersgrenze, jedoch frühestens mit
Ende des Monats, in dem sie das
sechzigste Lebensjahr vollendet ha-
ben, in den Ruhestand. Dem Polizei-
vollzugsbeamten ist durch die perso-
nalverwaltende Stelle mindestens ein
Jahr vor Erreichen der Altersgrenze
mitzuteilen, ob die Voraussetzungen
erfüllt sind. 2) Ändert GVBl. II 323-142

Peter
Hervorheben
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„§ 2

Zulage für die Wahrnehmung eines
höherwertigen Amtes

§ 46 Abs. 1 Satz 1 des Bundesbesol-
dungsgesetzes in der Fassung vom 
6. August 2002 (BGBl. I S. 3022) in der
am 31. August 2006 geltenden Fas-
sung ist mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass die Betroffenen die Zulage
nach sechs Monaten der ununterbro-
chenen Wahrnehmung erhalten.

§ 3

Übergangsregelung

Auf Vertretungsfälle, in denen die
Aufgaben eines höherwertigen Amtes
vor dem 1. Januar 2011 übertragen
worden sind, ist § 46 Abs. 1 Satz 1 des
Bundesbesoldungsgesetzes in der am
31. August 2006 geltenden Fassung
mit der Maßgabe anzuwenden, dass
die Zulage spätestens ab dem 1. Juli
2011 gewährt wird, soweit bis dahin
die ununterbrochene Wahrnehmung
noch nicht vollständig abgeleistet wor-
den ist.

§ 4

Erschwerniszulagen

Die Verordnung über die Gewäh-
rung von Erschwerniszulagen in der
Fassung vom 3. Dezember 1998 
(BGBl. I S. 3498) in der am 31. August
2006 geltenden Fassung gilt mit der
Maßgabe, dass 
1. die Zulage nach § 22 Abs. 2 Nr. 1

für Polizeivollzugsbeamtinnen und
Polizeivollzugsbeamte des Landes
in einem Mobilen Einsatzkomman-
do oder einem Spezialeinsatzkom-
mando 300 Euro beträgt,

2. die Zulage nach § 22 Abs. 2 Nr. 3
für Beamtinnen und Beamte des
Landes als Verdeckte Ermittlerin-
nen und Verdeckte Ermittler 260
Euro beträgt,

3. auf die Beamtinnen und Beamte
des Landesamtes für Verfassungs-
schutz Hessen, die Aufgaben der
Observation wahrnehmen,
a) § 5 Abs. 1 Nr. 5 keine Anwen-

dung findet und 
b) § 4 Abs. 2 und § 4a entspre-

chend anzuwenden sind,
4. Polizeivollzugsbeamtinnen und Po-

lizeivollzugsbeamte eine Zulage in
Höhe von 7,65 Euro erhalten
a) für jede dienstlich veranlasste

Teilnahme an einer Leichen-
schau oder Leichenöffnung
nach § 87 der Strafprozessord-
nung oder

b) bei erfolgten Verrichtungen an
einer Leiche oder an Leichentei-
len zur Identifizierung der Per-
son des Toten oder zur Feststel-
lung der Todesursache oder

c) bei der Entnahme von beweis -
erheblichen Vergleichsmateria-

lien von einer Leiche oder von
Leichenteilen.

Nr. 4 Buchst. a gilt auch für Richte-
rinnen und Richter, Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälte sowie Pro-
tokollführerinnen und Protokoll-
führer. Erfolgt in den Fällen der 
Nr. 4 Buchst. b und c die Bearbei-
tung von mehreren Leichensachen
in unmittelbarem zeitlichem oder
örtlichem Zusammenhang, insbe-
sondere am selben Tatort, besteht
nur einmaliger Anspruch auf die
Zulage. Die Zulage ist monatlich
nachträglich zu beantragen.“

2. Der bisherige § 2 wird § 5. 

Artikel 2a3)

Änderung des Hessischen Besoldungs-
und Versorgungsanpassungsgesetzes

2009/2010

§ 6 des Hessischen Besoldungs- und
Versorgungsanpassungsgesetzes 2009/2010
vom 18. Juni 2009 (GVBl. I S. 175) wird
aufgehoben.

Artikel 34)

Gesetz zur Überleitung des 
Beamtenversorgungsgesetzes

§ 1

Überleitung von Bundesrecht in 
Landesrecht

(1) Für die Beamtinnen und Beamten
und Richterinnen und Richter im Anwen-
dungsbereich des Hessischen Beamten-
gesetzes gelten

1. das Beamtenversorgungsgesetz in der
Fassung vom 16. März 1999 (BGBl. I 
S. 322, 847, 2033) in der am 31. August
2006 geltenden Fassung mit Ausnah-
me des § 6 Abs. 1 Satz 4 und 5, § 12
Abs. 5, § 13 Abs. 1 Satz 3 und der 
§§ 71 bis 73, das durch Artikel 4 des
Ersten Gesetzes zur Modernisierung
des Dienstrechts in Hessen vom 
25. November 2010 (GVBl. I S. 410)
geändert wurde, sowie

2. die aufgrund des Beamtenversor-
gungsgesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen des Bundes jeweils in der
am 31. August 2006 geltenden Fas-
sung

als Landesrecht fort.

(2) Soweit in Verordnungsermächti-
gungen in dem nach Abs. 1 in Landes-
recht übergeleiteten Beamtenversor-
gungsgesetz die Bundesregierung oder
eine oberste Bundesbehörde zum Erlass
einer Rechtsverordnung ermächtigt wor-
den ist, tritt an die Stelle der Bundesre-
gierung die Landesregierung und an die
Stelle der obersten Bundesbehörde die
zuständige Ministerin oder der zuständi-
ge Minister.

3) Ändert GVBl. II 323-145
4) GVBl. II 320-189
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